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1 ZIELSETZUNG 
Der Satzungsteil Ehrungen (verlautbart am 21.10.2019) legt unter anderem den grundsätzlichen Rahmen 

für so genannte räumliche Ehrungen – wie die Errichtung von Denkmälern und die Benennung von Univer-

sitätsliegenschaften – fest. Die vorliegende Richtlinie betrifft die operative Umsetzung des Satzungsteils 

Ehrungen und legt den Umgang mit räumlichen Ehrungen im Allgemeinen und den Umgang mit der Be-

nennung von Universitätsliegenschaften im Besonderen fest. 

Das Ziel dieser Richtlinie ist Festlegung von Regelungen im Zusammenhang  

– mit Benennungen von Universitätsliegenschaften bzw. Teilen davon auf Grund hervorragender 

Leistungen von natürlichen Personen sowie  

– auf Grund materieller Zuwendungen von natürlichen und juristischen Personen 

unter Berücksichtigung sowohl der Interessen der Universitätsangehörigen als auch jener des Rektorats 

der TU Wien. 

2 UMGANG MIT BENNUNGEN 
Die Benennung von Universitätsliegenschaften erfolgt auf der Grundlage nachfolgender Prinzipien: 

a. Die Würdigung verdienter Persönlichkeiten auf Grund hervorragender Leistungen soll sich vorran-

gig auf die Benennung von Gängen, Aulen, Trakten, Gebäuden oder von Wegen, Plätzen bzw. 

Höfen oder auf die Errichtung von z.B. Walk of Fames, o.ä. fokussieren. 

b. Die Würdigung von natürlichen bzw. juristischen Personen (Sponsoren) auf Grund von materiellen 

Zuwendungen soll insbesondere durch eine befristete Benennung von Seminarräumen und Hörsä-

len erfolgen. 

Bei auf materiellen Zuwendungen beruhenden Anfragen zum Hörsaalsponsoring, die an Fakultäten, Insti-

tute, (Forschungs-)Fachbereiche, (Forschungs-)Fachgruppen herangetragen werden, soll der Fachbereich 

Fundraising und Sponsoring zum ehestmöglichen Zeitpunkt einbezogen werden. 
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